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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1988 vom Fachbereich 
Rechtswissenschaften der Universität Hannover als Dissertation angenom-
men. Neue Literatur konnte noch bis September 1988 berücksichtigt wer-
den. Ziel der Ausarbeitung war es nicht, eine mögliche Gesamtlösung der 
Altlasten-Problematik aufzuzeigen, es ging vielmehr um die Auseinander-
setzung mit den Fragen, die sich bei einer Anwendung des heutigen Polizei-, 
Abfall- und Wasserrechtes auf die unterschiedlichen denkbaren Fallkon-
stellationen bestehender Altlasten ergeben. Ohne Anspruch auf Vollständig-
keit werden in diesem Zusammenhang die verschiedenen in Literatur- und 
Rechtsprechung vertretenen Auffassungen einander gegenübergestellt. 

Herr Prof. Dr. Franz-Joseph Peine hat die Arbeit betreut und stand als 
Erstgutachter zur Verfügung. Hierfür und für die zahlreichen während der 
Bearbeitung gegebenen Hinweise und Anregungen möchte ich ausdrücklich 
danken. Das Zweitgutachten erstattete freundlicherweise Herr Prof. Dr. 
Georgios Magoulas. 

Mein Dank gilt darüber hinaus meinen Eltern, Frau Renate Nette, Frau 
Britta Schmidt und Herrn Thomas Wnuck, die in unterschiedlicher Form 
Anteil an der Entstehung dieser Arbeit hatten. 

Herr Prof. Dr. Michael Kloepfer und das Verlagshaus Duncker & Humblot 
haben dankenswerterweise die Veröffentlichung in der vorliegenden Schrif-
tenreihe ermöglicht. 

Hannover, Oktober 1988 HannoZiehm 
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Einführung 

Diese Arbeit befaßt sich mit dem Problem der Haftung für die Beseitigung 
von Umweltbeeinträchtigungen. 

Die Anregung, sich mit diesem Problemkreis näher auseinanderzusetzen, 
ergab sich aus verschiedenen Fällen im Rahmen meiner anwaltliehen Pra-
xis. Gemeinsam war diesen Fällen, daß Industriebetriebe durch Ordnungs-
behörden zur Sanierung von auf den jeweiligen Betriebsgrundstücken vor-
gefundenen Boden- oder Wasserverunreinigungen in Anspruch genommen 
werden sollten. Das Vorantreiben der Sanierung verunreinigten Untergrun-
des zur Verhinderung einer fortschreitenden Gewässerbelastung ist eine 
vordringliche öffentliche Aufgabe. Technisch ist die Sanierung in der Regel 
machbar, die Kosten sind jedoch sowohl in Bezug auf jeden Einzelfall als 
auch in der Summe erheblich. Die Frage, unter welchen Umständen eine 
Inanspruchnahme des einzelnen möglich ist und wie weit sie reichen kann, 
ist wegen der enormen Sanierungskosten nicht nur für den einzelnen 
Betrieb, sondern auch gesamtwirtschaftlich von entscheidender Bedeutung. 

In der Regel werden die anstehenden Fragen unter dem Stichwort "Alt-
lasten" diskutiert. Dieser Begriff vermittelt den Eindruck, als ginge es hier 
nur um Probleme, die aus den "Sünden der Vergangenheit" resultieren. 
Richtig ist jedoch, daß durch einen sich kontinuierlich verbessernden wis-
senschaftlichen Kenntnisstand und steigende umweltpolitische Sensibilität 
immer mehr Sachverhalte rückschauend zur Umweltbeeinträchtigung wer-
den, ohne daß dies zur Zeit der Entstehung schon erkennbar war. Solange 
diese Entwicklung anhält, werden neue Altlasten produziert. Auch davon 
abgesehen entstehen immer neue Altlasten durch Emissionen aus Betriebs-
unfällen, die infolge menschlicher Unzulänglichkeit niemals ganz auszu-
schließen sind. Der zeitliche Bereich für die Entstehung von Altlasten, oder 
allgemein gesagt Umweltbeeinträchtigungen, ist damit der gesamte vor dem 
jeweiligen Beobachtungszeitpunkt liegende Zeitraum. 

Nicht sachgerecht erscheint es, eine Differenzierung nach dem Alter der 
vorgefundenen Umweltbeeinträchtigung vorzunehmen. Der Entstehungs-
zeitpunkt könnte zwar im Hinblick auf die speziellen Regelungskomplexe 
des Wasserhaushaltsgesetzes und Abfallgesetzes, die 1960 bzw. 1972 in 
Kraft getreten sind, Bedeutung erlangen; diese Spezialgesetze decken 
jedoch nur Teilbereiche des gesamten Problemkreises ab, so daß eine grund-
legende Zäsur zwischen Umweltbeeinträchtigungen, die vor Inkrafttreten 
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dieser Gesetze entstanden sind, und neueren Umweltbeeinträchtigungen 
nicht sinnvoll ist. 

In sachlicher Hinsicht gibt es verschiedene, teilweise stark voneinander 
abweichende Versuche, den Begriff "Altlasten" zu definieren 1. Hingewiesen 
sei auf folgende: 

Nach dem Runderlaß des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen vom 26. 3. 19802 sind Altlasten: 
"Schadstoffanreicherungen in Boden und Grundwasser, die auf umweltge-
fährdende Nachwirkungen der industriellen Produktion und Nachwirkun-
gen aus beiden Weltkriegen zurückgehen" . 

Diese Definition erscheint ohne zwingenden Grund als zu eng. Eine 
Beschränkung auf Kriegseinwirkungen und industrielle Produktion ist 
nicht sachgerecht. Menschliches Leben und Wirtschaften in der heutigen 
Form ist mit Emissionen verbunden, die möglicherweise oder bewiesen 
umweltschädlich sind. Die Frage der Haftung für die Folgen solcher Emis-
sionen kann nicht auf die genannten Teilbereiche beschränkt werden, son-
dern sie stellt sich allgemein. Nicht zwingend ist letztlich auch die Begren-
zung in der Definition auf Boden- und Wasserverunreinigungen. Gefähr-
liche Schadstoffanreicherungen aufgrund von Emissionen treten z. B. auch 
in der Luft auf. Die bei der Inanspruchnahme des Verantwortlichen insoweit 
entstehenden tatsächlichen Schwierigkeiten rechtfertigen keinesfalls ihre 
grundsätzliche Ausklammerung aus dem Problemkreis. 

Ebenfalls zu eng erscheint die Definition Schinks3, nach der Altlasten 
Schadstoffanreicherungen aufgrund menschlichen Verhaltens sind. Die 
Frage der Verursachung kann zwar im Rahmen der Verpflichtung zur Besei-
tigung einer vorliegenden Störung bzw. der Kostentragungspflicht für 
Sanierungsmaßnahmen von Bedeutung sein, sie kann jedoch keinen Einfluß 
auf das Vorhandensein einer Umweltbeeinträchtigung haben. Im Rahmen 
der Feststellung von Störungen darf die Verantwortlichkeit für sie nicht von 
Bedeutung sein. 

Die bisherigen Versuche einer Definition des Begriffs "Altlast" bergen 
allesamt die Gefahr einer nicht gerechtfertigten Einengung des Problem-
kreises. Eine Beschränkung der Untersuchung auf bestimmte Emissionen 
aus bestimmten Zeiträumen erscheint nicht sinnvoll und ist nicht erforder-
lich. Weder das besondere noch das allgemeine Ordnungsrecht kennen den 
Begriff "Altlast", so daß die rechtlichen Konsequenzen aus bereits eingetre-
tenen Umweltbeeinträchtigungen sich für jeden konkreten Fall nur aus der 

1 Hunting, Definition des Begriffes Altlasten, 2 ff. 
2 II1 A 2 - 863 - 28815, Min.Blatt NW 1980, 769. 
3 Schink, DVBl. 1986, 161. 
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Subsumtion unter die entsprechende Eingriffs- oder Anspruchsgrundlage 
ergeben können. 

Ziel der bisherigen Bemühungen um eine Definition des Begriffs .,Altlast" 
war dementsprechend auch nicht eine Eingrenzung des Problemkreises, 
sondern eine Beschreibung der bisher relevant gewordenen Fälle mit einem 
Schlagwort. Der Schwerpunkt des Problems liegt bis heute tatsächlich bei 
Emissionen aus alten Abfalldeponien und kontaminierten Standorten indu-
strieller Produktion. Die vorliegende Untersuchung orientiert sich daher 
exemplarisch an diesen faktisch relevanten Fallgruppen, ohne daß sich 
dadurch von vomherein eine Begrenzung der gewonnenen Ergebnisse auf 
sie ergibt. Gemeinsamer Ausgangspunkt ist in allen Fällen, daß ein Gefah-
renpotential zum Zeitpunkt der Ursachensetzung in der Regel nicht gesehen 
wurde, entweder, weil die Gefahren nicht bekannt waren, oder aber nicht 
als gravierend eingestuft wurden. 

Unter besonderer Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte soll 
nachfolgend zunächst auf die Inanspruchnahmemöglichkeiten nach den all-
gemeinen polizeirechtlichen Vorschriften eingegangen werden. Nach der 
Feststellung, unter welchen Umständen von einer polizeirechtlich relevan-
ten Störung der öffentlichen Sicherheit auszugehen ist, ist zu untersuchen, 
wer für die vorliegende Störung in Anspruch genommen werden kann. Im 
Rahmen der Auseinandersetzung mit der Handlungshaftung liegt der 
Schwerpunkt der Darstellung in der Beantwortung der Frage, wie sich eine 
vorliegende behördliche Genehmigung auf die Inanspruchnahmemöglich-
keit auswirkt und ob eine Änderung des wissenschaftlichen Kenntnisstan-
des bei der Störungszurechnung von Bedeutung ist. Im Rahmen der Zu-
standshaftung werden die gleichen Gesichtspunkte relevant, zusätzlich ist 
jedoch auf die Reichweite der Haftung einzugehen, und es ist zu untersu-
chen, ob sich im Interesse eines wirksamen Eigentumsschutzes Einschrän-
kungen der Zustandsverantwortlichkeit ergeben. Im Rahmen der Auseinan-
dersetzung mit dem allgemeinen Polizeirecht ist abschließend zu klären, 
welche Konsequenzen sich für die einschreitende Behörde aus dem Vorhan-
densein einer Mehrheit von Störern ergeben und ob unter mehreren Störern 
interne Ausgleichsansprüche bestehen. 

Bei der sich anschließenden Auseinandersetzung mit den speziellen Rege-
lungskomplexen des Abfall- und Wasserhaushaltsgesetzes ist zu klären, 
inwieweit diese Spezialgesetze als Eingriffsgrundlage oder Rechtmäßig-
keitsmaßstab für behördliches Einschreiten herangezogen werden können 
und wie weit durch sie die allgemeinen polizeirechtlichen Vorschriften ver-
drängt werden. 

Abschließend wird untersucht, ob behördliche Maßnahmen auch auf zivil-
rechtliche Vorschriften gestützt werden können. 
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